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I:  Begründung zum Bauleitplanentwurf 
 
1. Aufstellungsbeschluss / räumlicher Geltungsbereich 
 


Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 12.10.2017 die Aufstellung der 16. Änderung 


des Bebauungsplanes Nr. 7„Gausebreede“ beschlossen. 


 


Der räumliche Geltungsbereich des Planes befindet sich im südwestlichen Bereich des Siedlungsschwer-


punktes der Gemeinde Ladbergen – und zwar unmittelbar nördlich der Saerbecker Straße (K 11). Der 


Geltungsbereich der Änderung beschränkt sich auf das Flurstück Nr. 432 in der Flur Nr. 50 der 


Gemarkung Ladbergen. 


 


Grundlage der Planung bildet die auf UTM-Koordinaten fußende Liegenschaftskarte des Katasteramtes 


Steinfurt vom 18.03.2015 (Aktenzeichen 15-02953). 


 


Der räumliche Geltungsbereich ist in der Planzeichnung geometrisch eindeutig festgesetzt. 


 


Durch die 16. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 wird der Ursprungsplan vom 28.07.1976 


(Bekanntmachung der Genehmigung) in einem kleinen Teil überlagert und mit Rechtskraft der 


vorliegenden Änderung unwirksam. 
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2. Planungsanlass / Aufstellungserfordernis 
 


Der rechtswirksame Bebauungsplan Nr. 7 „Gausebreede“ hatte im Bereich der Saerbecker Straße eine 


für Wohngebiete eingeschränkte Grundflächenzahl (GRZ) und eine deutlich vom Einmündungsbereich 


Heidkampstraße in die Saerbecker Straße zurückspringende überbaubare Grundstücksfläche zum Inhalt. 


 


Im Hinblick auf die Zielsetzung zu einer Innenentwicklung sollen die Möglichkeiten der baulichen 


Ausnutzung erhöht werden. 


 


Mit Hilfe der Änderung des Bebauungsplans sollen erweiterte, überbaubare Grundstücksflächen 


festgesetzt sowie die GRZ erhöht werden und damit die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 


zusätzliche Bebauung im Innenbereich geschaffen werden. 


 


Da es sich bei der geplanten Maßnahme um eine Nachverdichtung des bebauten Siedlungsbereiches 


und damit um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelt, die Größe der festgesetzten Grundfläche 


(i. S. v. § 19 (2) BauNVO) weniger als 20.000 m² beträgt, die Pflicht zur Durchführung einer 


Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in 


§ 1 (6) Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter vorliegen, wird der Bebauungsplan im beschleunigten 


Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. 


 


 


 


3. Berücksichtigung des Flächennutzungsplanes 
 


Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Ladbergen ist der Geltungsbereich des 


Plangebietes als „Wohnbauflächen“ dargestellt. Der anliegende Teil der K 15 befindet sich innerhalb 


der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße. 


 


Da nur eine Verdichtung der dargestellten Nutzung vorgesehen ist, ist eine Anpassung des FNP nicht 


erforderlich. Dem Entwicklungsgebot (§ 8 (2) BauGB) des Baugesetzbuches wird entsprochen. 
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4. Situation des Geltungsbereiches 
 


Die Fläche des Geltungsbereiches der Bebauungsplanänderung liegt innerhalb des Ursprungsplanes Nr. 


7 „Gausebreede“. Das ca. 3570 m² große Grundstück befindet sich zwischen den Verkehrsflächen des 


Zeisigweges im Norden, der Saerbecker Straße im Süden und der Heidkampstraße im Osten. 


 


Das Grundstück ist topografisch nahezu unbewegt. Bei einer Höhenlage von ca. 51 m ü. NHN ist 


tendenziell ein leichtes Gefälle in südlicher Richtung gegeben. Die Fläche weist keine topografische 


Besonderheit auf. 


 


Der rechtsgültige Bebauungsplan Nr. 7 „Gausebreede“ sieht innerhalb von „Allgemeinen 


Wohngebieten“ eine zusammenhängende überbaubare Grundstücksfläche vor, die jedoch zweigeteilt 


unterschiedliche Maße der baulichen Nutzung festsetzt. In dem südlichen Teil, der sich zur Saerbecker 


Straße orientiert, bestehen wie auch westlich angrenzend folgende Festsetzungen: 


 


- Allgemeine Wohngebiete 


- zwingend eingeschossig 


- offene Bauweise 


- GRZ 0,3 / GFZ 0,4 


- Dachneigung 48° 


 


In dem nördlichen Teil bestehen nachfolgende Festsetzungen: 


 


- Allgemeine Wohngebiete 


- zwingend zweigeschossig 


- offene Bauweise 


- GRZ 0,4 / GFZ 0,8 


- Dachneigung 30 – 35° 


 


Tatsächlich bebaut ist derzeit nur der südliche Teil des Grundstückes mit einem Wohngebäude und 


mehreren baulichen Nebenanlagen. Im nördlichen Teil befindet sich ein mit überwiegend Fichten 


bestandener Gartenbereich. 
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5. Planungsabsichten 
    


5.1  Art der Nutzung 
 


Die Art der Flächennutzung soll sich nicht verändern. Darum werden weiterhin „Allgemeine 


Wohngebiete“ festgesetzt. Diese dienen gemäß BauNVO vorwiegend dem Wohnen. Ein Erfordernis zur 


Modifizierung des Nutzungsartenkataloges des § 4 BauNVO wird nur insofern gesehen, dass 


Gartenbaubetriebe und Tankstellen an dieser Stelle des Ortes angeschlossen werden, um insbesondere 


zu erwartende verkehrliche Belastungen des Umfeldes zu vermeiden. 


 


 


5.2  Maß der Nutzung / Bauweise 
 


Das durch Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ) bestimmte Maß der baulichen 


Nutzung im südlichen Teil ist bislang mit 0,3 bzw. 0,4 für einen innerörtlichen Bereich relativ niedrig 


festgesetzt. Sie wird deshalb in Berücksichtigung des östlichen und westlichen Umfeldes moderat auf 


GRZ 0,4 und GFZ 0,6 erhöht. Die zwingend eingeschossige Bauweise soll entsprechend vergleichbarer 


Situationen an anderer Stelle des Ortes derart verändert werden, dass auch zwei Vollgeschosse (gemäß 


bauordnungsrechtlicher Definition) ermöglicht, gleichzeitig eine Traufenhöhenbeschränkung jedoch das 


gängige Siedlungsbild (einer 1 ½ geschossigen Baustruktur) weiterhin gewährleistet. Gleichzeitig wird 


die Firsthöhe beschränkt, um im Verlauf der Kreisstraße auch diesbezüglich eine Kontinuität zu 


bewahren. 


 


Die überbaubaren Grundstücksflächen orientieren sich bislang eng am Verlauf der benachbarten 


Verkehrsflächen. Nur im südlichen Teil besteht eine deutliche Rücknahme von den Straßenrändern. Um 


zu einer erhöhten baulichen Grundstücksausnutzbarkeit zu gelangen, werden die Baugrenzen, gemäß 


den ansonsten gewählten Abständen, zu den Verkehrsflächen neu festgesetzt. 


 


Im nördlichen Gebietsteil besteht bereits eine erhöhte Ausnutzbarkeit. Diese nutzt die Obergrenzen der 


BauNVO aus, sodass keine weitergehende Erhöhung erfolgt. Zur Begrenzung der absoluten Höhe eines 


möglichen neuen Baukörpers wird jedoch eine zusätzliche Firsthöhenbeschränkung eingefügt. 
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5.3  Gestaltung 
 


Die Gestaltung des Geltungsbereiches soll sich an der näheren Umgebung und an den bisherigen 


Reglementierungen orientieren.  


 


Deshalb wird in dem nach außen wirksamsten Bereich (WA 1) eine maximale Firsthöhe mit 9,5 m über 


Oberkante Erdgeschossfertigfußboden festgesetzt, was u.a. auch der Höhenbegrenzung der 


15. Änderung des Ursprungsplanes entspricht. Die Traufhöhe wird zur Vereinheitlichung des 


Erscheinungsbildes im WA 1 – Gebiet mit 4,5 m festgesetzt. Die Oberkante des Erdgeschoss-


fertigfußbodens darf maximal 0,5 m über der Oberkante der nächstgelegenen öffentlichen 


Verkehrsfläche liegen. 


 


Die Dachneigung soll flexibler gehandhabt werden. Deshalb wird im WA 1 – Gebiet eine 


Neigungsspanne festgesetzt, die sich an benachbarten Neigungen orientiert. Im WA 2 – Gebiet wird 


gänzlich auf eine Dachneigungsfestsetzung verzichtet, um eine größere Realisierungsspanne zu 


ermöglichen. Diese Fläche ist von der übergeordneten Verkehrstrasse (der K 15) nur in eingeschränktem 


Umfang einsehbar. 


 


Da die Vollgeschosszahl nicht mehr den Festsetzungen der Örtlichen Bauvorschrift Gausebreede/ 


Sandtoschlag entspricht, wird diese Vorschrift parallel zum Bauleitplanverfahren aufgehoben. 
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6. Erschließung 
 


6.1    Verkehrserschließung 
 


Die verkehrliche Anbindung des Änderungsbereiches (Flurstück Nr. 432) wird weiterhin von den 


umgebenden Straßen ermöglicht. 


 


Eine maßgebliche Veränderung von Verkehrsmengen wird im Vergleich zu den bestehenden rechtlichen 


Möglichkeiten durch die Planänderung nicht bewirkt. 


 


 


6.2     Ver- und Entsorgung 
 


Es sind keine zusätzlichen Ver- und Entsorgungseinrichtungen erforderlich. Die bestehenden 


Einrichtungen in den benachbarten Verkehrsflächen weisen eine hinreichende Kapazität auf. 


 


Das Niederschlagswasser ist auf den Grundstücksflächen selbst zu versickern. 
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7. Immissionsschutz 
 


Der Plangeltungsbereich erfährt schalltechnische Beeinflussungen durch die Befahrung der Autobahn 


BAB 1 sowie der Kreisstraße K 11. In einer schalltechnischen Untersuchung1 wurde der Umfang der 


Belastungen berechnet und daraus Bereiche abgeleitet, in denen Schallschutzvorkehrungen getroffen 


werden sollten. Auf dieser Basis wurden in der Planzeichnung Lärmpegelbereiche festgesetzt, innerhalb 


derer passive Schutzmaßnahmen für sensible Wohnnutzungen erforderlich sind. Aktive 


Schutzmaßnahmen scheiden an dieser Stelle aus, da für einen wirksamen Schutz die Inanspruchnahme 


ansonsten unbeteiligter Grundstücke erforderlich würde und die Errichtung von Wänden im Zuge der 


Ortsdurchfahrt der Straße aus städtebaulichen Gründen nicht befürwortet wird. 


 


                                                 
1 Planungsbüro Hahm, B-Plan Nr. 7 „Gausebreede – 16. Änderung“, Schalltechnische Untersuchung, Verkehrslärm nach 
DIN 18005, Lärmpegelberechnung nach DIN 4109, Ladbergen, Osnabrück 14.09.2017 
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8. Denkmalschutz / Denkmalpflege 
 


Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden sich weder Baudenkmäler noch 


sonstige Denkmäler im Sinne des Denkmalschutzes (DSchG NRW) bzw. Objekte, die im Verzeichnis des 


zu schützenden Kulturgutes der Gemeinde Ladbergen enthalten sind. Blickbeziehungen und 


Fernwirkungen von und zu Baudenkmälern werden nicht beeinträchtigt. 


 


Auf ggf. erforderliche Maßnahmen beim Auffinden denkmalgeschützter Objekte (Bodendenkmäler) 


wird in der Planzeichnung gesondert verwiesen. 


 


 


9. Planverwirklichung / Bodenordnung 
 


Die Planverwirklichung bleibt dem Grundstückseigentümer vorbehalten. Insofern sind 


Bodenordnungsmaßnahmen nicht erforderlich. 


 


 


10. Flächenbilanz 
 


Die Fläche des Änderungsbereiches beträgt insgesamt ca. 3.570 m².  


 


 


11. Erschließungskosten 
 


In den Haushalt einzustellende Erschließungskosten entstehen der Gemeinde nicht. 


 
 
12. Ökologie / Grünflächen 
 
Besondere ökologische Wertigkeiten sind im Bereich der Planänderung nicht offensichtlich und von der 


Art und Intensität der Nutzung auch nicht zu erwarten. Vorkommen, die artenschutzrechtliche 


Maßnahmen erfordern, sind nicht bekannt. Die weitere Gestaltung der privaten Gartenflächen soll daher 


auch nicht reglementiert werden. 
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13. Klimaschutz 
 


Durch die Verdichtung des Siedlungsbereiches bleiben Flächen, die für das örtliche Klima von Bedeutung 


sind unberührt. Gleichzeitig bildet die randlich bereits vorhandene Bebauung einen wichtigen Beitrag 


zur Reduzierung von Windeinflüssen auf die neue Bebauung.  


 


Durch die angestrebte kompakte Bebauung können latente Wärmeverluste in der Heizperiode 


tendenziell reduziert werden. Spezielle Festsetzungen zum Klimaschutz werden hier nicht für 


erforderlich erachtet. Es wird unterstellt, dass die Eigentümer aus Eigeninteresse energieeffiziente 


Bauweisen und Heiz- / Lüftungssysteme verwenden. 


 


 


14. Gestaltungssatzung 
 


Zur Schaffung einer größeren Übersichtlichkeit sollen die Inhalte der Bauleitplanung und die Regelungen 


der Örtlichen Bauvorschrift (Gestaltungssatzung) – wie dies auch bereits bei der 14. und 15. Änderung 


des Bebauungsplanes „Gausebreede“ auch erfolgte – zusammengeführt werden. Deshalb beinhaltet 


diese Bebauungsplanänderung auch Regelungen zur Dachneigung, zur Farbe der Dacheindeckung 


sowie zu Dachaufbauten. 


 


Diese Regelungen sind weiterhin erforderlich, um das weitgehend einheitliche örtliche Erscheinungsbild 


auch zukünftig zu erhalten. 
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II:      Beschreibung möglicher Umweltauswirkungen 
 


Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung unter Anwendung der Vorschriften 


des § 13a BauGB aufgestellt. Demnach gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 


Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Im Sinne dieser Vorschriften wird von einer expliziten 


Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe 


nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB 


abgesehen. 


 


 


1.      Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen 
Umweltzustandes, einschließlich der Umweltmerkmale der 
Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden 


 


1.1  Geologie / Boden 
 


Die Geologische Übersichtskarte zeigt für das Plangebiet Flugsand der Serie Oberpleistozän bis Holozän 


(System Quartär). Vorherrschende Bodenart ist Fein- und Mittelsand (z. T. schluffig, gelbweiß bis 


graubraun). 


 


Entsprechend der Karte der schutzwürdigen Böden vom Geologischen Dienst NRW handelt es sich  um 


einen besonders schutzwürdigen Boden als Plaggenesch (Archivfunktion). 


 


Durch die bauliche Inanspruchnahme liegt eine deutliche anthropogene Überprägung vor. 


 


 


1.2      Gewässer / Grundwasser 
 


Südlich des Plangeltungsbereiches befindet sich mit einem Abstand von ca. 220 m der Ladberger 


Mühlenbach (Gewässer Nr. 1000). Im Geltungsbereich der Änderung selbst sind keine offenen 


Gewässerstrukturen vorhanden.  


 


Durch die vorhandene bauliche Nutzung der Flächen ist in Teilen eine Anreicherung des Grundwassers 


bereits eingeschränkt; Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität sind jedoch nicht bekannt. 


 


Wasserschutzgebietsausweisungen bestehen im nahen Umfeld nicht. 
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1.3      Klima / Lufthygiene 
 


Im Plangeltungsbereich ist mit Ausnahme der versiegelten Flächen von einer gewissen Frischluft-


produktion im Bereich der Gartenflächen auszugehen. Belastungen durch agrarische Nutzungen liegen 


allenfalls in sehr geringem Umfang vor. Beeinflussungen durch die Kreisstraße sind allenfalls in deren 


unmittelbaren Randbereich zu erwarten. 


 


 


1.4  Arten / Lebensgemeinschaften 
 


Die potenzielle natürliche Vegetation des Planbereiches besteht aus einem trockenen Eichen-Buchen-


Wald. Bodenständige Bäume und Sträucher sind Stieleiche, Sandbirke, Traubenkirsche, Espe, 


Vogelbeere, Faulbaum, Salweide. 


 


Tatsächlich ist die Fläche teilweise durch Gebäude versiegelt. Die verbleibenden Flächen präsentieren 


sich als Gartenfläche mit Baumbestand. Dabei überwiegen nicht standortgerechte Pflanzen. 


 


Bei den Bäumen handelt es sich nahezu ausschließlich um hochstämmige Fichten. 


 


Rechtlich bestimmte Schutzgebiete sind weder in der Nachbarschaft noch im weiteren Umfeld 


vorhanden. Faunistische Untersuchungen wurden nicht durchgeführt. Angesichts der großflächigen 


Wohnsiedlungsstruktur sind überwiegend Kulturfolgerarten zu erwarten. Besonders geschützte Arten 


sind in diesem Bereich nicht bekannt. 


 


 


1.5  Orts- / Landschaftsbild 
 


Das Ortsbild wird im Umfeld des Planungsbereiches bislang überwiegend durch die lockeren 


Baustrukturen des Einfamilienhausgebietes geprägt. 


  


Einblicke von außen auf den Änderungsbereich sind von den drei umgebenden Verkehrsflächen aus 


möglich. 


 


 


1.6  Mensch / Gesundheit 
 


Der Plangeltungsbereich befindet sich innerhalb eines überwiegend bebauten zentralen Siedlungs-


bereiches der Gemeinde Ladbergen und wird in geringem Maße durch die Kfz-Bewegungen auf der 


benachbarten Kreisstraße und den hintergründigen Geräuschpegel der BAB 1 beeinflusst. Eine durch 


die Landbewirtschaftung entstehenden Geruchs- und Staubauswirkung erreicht allenfalls in sehr 


geringem Umfang den Änderungsbereich. Gewerbliche Belastungen liegen aus dem relevanten Umfeld 


nicht vor. 
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Gesundheitsgefährdende Einflüsse sind nicht bekannt. 


 


 


1.7  Kultur / Sachgüter 
 


Innerhalb des Änderungsbereiches sind weder Bau- und Bodendenkmäler noch Naturdenkmäler 


vorhanden. 


 


Auch umweltrelevante Sachgüter sind nicht berührt. 


 


 


1.8  Wechselwirkungen 
 


Besondere Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Umweltmedien, die über die einzeln 


beschriebenen Sachverhalte hinausgehen, sind nicht erkennbar. 
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2.      Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung  


 


2.1  Boden 
 


Durch die Festsetzung „Allgemeine Wohngebiete“ im Bebauungsplan wird bei einer GRZ von 0,4 eine 


Versiegelung von max. 60 % der Flächen rechtlich zugelassen. Das entspricht der bisherigen 


Versiegelungsmöglichkeit für den nördlichen Teilbereich. Im südlichen Teil wird die GRZ jedoch von 0,3 


auf 0,4 erhöht. Ein Verlust von Oberboden über die vorherige rechtliche Zulässigkeit (45 %) hinaus wird 


durch die Änderung somit in geringem Umfang ermöglicht. Insofern entstehen rechnerisch zusätzlich 


mögliche Eingriffe in dieses Umweltmedium. 


 


 


2.2  Wasser 
 


Das Niederschlagswasser kann aufgrund der örtlichen Verhältnisse trotz der zusätzlichen Versiegelung 


weiterhin auf der Fläche selbst versickern. Der Untergrund besteht in diesem Bereich des Ortes 


überwiegend nach Erfahrung aus benachbarten Gebieten vsl. aus durchlässigen Sanden. Eine 


Reduzierung des Grundwasserdargebotes ist nicht zu erwarten. 


 


 
2.3  Klima / Lufthygiene 
 


Durch die planungsrechtlichen Festsetzungen können allenfalls in sehr kleinem Umfang zusätzliche 


Klimabeeinflussungen entstehen. Neue Baukörper auf bislang nicht überbaubaren Grundstücksflächen 


und eine bereichsweise etwas dichtere Bebauung können evtl. den lokalen Luftaustausch beeinflussen. 


Angesichts der weiträumig bereits vorhandenen bebauten Siedlungsstrukturen sind jedoch allenfalls 


kleinräumig wirkende Auswirkungen sehr geringen Umfangs anzunehmen. Durch eine Verdichtung des 


Siedlungsraumes bei einer gleichzeitigen Vermeidung von Siedlungsaußenwachstum werden die 


allgemeinen Klimaschutzziele berücksichtigt. 


 


 


2.4  Arten / Lebensgemeinschaften 
 


Der Artenbesatz im Geltungsbereich wird durch die Realisierung der Planung allenfalls sehr geringfügig 


tangiert. Die eventuell etwas intensivere Bebauung auf einer vergrößerten Grundfläche kann evtl. zu 


einer teilweisen Verdrängung einzelner Individuen von Kulturfolgerarten führen. Angesichts der 


Kleinräumigkeit des Geltungsbereiches und der Geringfügigkeit möglicher Veränderungen werden 


keine relevanten Auswirkungen auf das Artengefüge erwartet. Auch die tatsächlich vorhandene 


inselartige Koniferengruppe mittleren Alters bietet vor dem Hintergrund anthropogener 


Beeinflussungen nur ein relativ geringes Lebensraumpotenzial. Artenschutzrechtlich relevante Belange 


im Sinne des BNatSchG werden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht berührt. 
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2.5  Orts- / Landschaftsbild 
 


Relevante Auswirkungen auf das Ortsbild sind im Hinblick auf die zukünftigen Festsetzungen nicht zu 


erwarten. Die optisch wirksame Randbebauung entlang der umgebenden Straßen bleibt erhalten und 


wird durch zusätzliche Bebauungsmöglichkeiten entlang der Kreisstraße nicht spürbar verändert. 


 


 


2.6  Mensch / Gesundheit 
 


Auswirkungen auf das menschliche Wohlbefinden oder gar die Gesundheit im Umfeld vorhandener 


Nutzungen sind durch die geänderte Nutzungsintensität und zusätzlich überbaubare Grundstücksfläche 


nicht zu befürchten. Erhebliche Immissionen liegen vor. Sie können aber durch passive 


Schallschutzmaßnahmen wirksam reduziert werden. 


 


 


2.7  Kultur / Sachgüter 
 


Kulturelle Funktionen sind im Zusammenhang mit dem Vorhaben ebenso wenig wie ökologisch 


relevante Sachgüter beeinträchtigt.  


 


 


2.8  Wechselwirkungen 
 


Besondere Wechselwirkungen der einzelnen Umweltmedien sind auch nach der Planänderung nicht zu 


erwarten. 


 


 


2.9  Nichtdurchführung der Planung 
 


Die sogenannte 0-Variante (d. h. Planungs-/Realisierungsverzicht an dieser Stelle) würde evtl. in einem 


anderen Bereich (durch zusätzliche Bebauung) zu erhöhten Auswirkungen führen. Voraussichtlich wäre 


für eine vergleichbare Baumaßnahme eine zusätzliche Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen 


erforderlich, was in der Regel zu Auswirkungen auf die Umweltmedien führen könnte. 
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3.     Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 


 


 


3.1  Vermeidungs- / Verminderungsmaßnahmen 
 


Grundsätzlich wird durch die vorgesehene Verdichtung des bereits mit den Gebäuden bebauten 


zentralen Siedlungsbereiches ein geringerer Eingriff bewirkt als bei einer Inanspruchnahme neuer 


Siedlungsflächen.  


 


 


3.2  Eingriffs- / Ausgleichsregelung 
 


Im beschleunigten Verfahren (gem. § 13a (2) Nr. 4 BauGB) gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung 


des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a (3) Satz 5 BauGB vor der planerischen 


Entscheidung erfolgt oder zulässig. 


 


Eine spezifische Kompensationsberechnung ist in diesem Planverfahren deshalb entbehrlich.  
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4.     In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 
(Alternativen) 


  


Bei dem Änderungsbereich handelt es sich bislang um eine nur teilweise bebaute Fläche innerhalb des 


zentralen Siedlungsgebietes. Die vorhandenen Infrastrukturanlagen sind für das Vorhaben ausreichend 


dimensioniert und müssen nicht erweitert werden. Andere vergleichbare Flächen mit ähnlichen 


Voraussetzungen bzw. bereits baulich in Anspruch genommene Flächen, die reaktiviert werden könnten, 


stehen evtl. zur Verfügung, geringere Eingriffe in Natur und Umwelt sind durch vergleichbare 


Maßnahmen jedoch kaum möglich. Da der Flächeneigentümer das Vorhaben auf seinem eigenen 


Grundstück realisieren möchte, stehen alternative Flächen aber nicht zur Disposition. 
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